
  

Sprechtage (gleitende Arbeitszeit): 
Montag, Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag: 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr,  
Mittwoch: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung 
 
Bürgerbüro: 
Montag, Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag: 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr,  
Mittwoch: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung 

Rathaus Ober-Roden, Dieburger Straße 13 – 17 
Rathaus Urberach, Konrad-Adenauer-Straße 4 – 8 
Internet: http://www.roedermark.de 
 
Bankverbindungen: BIC IBAN 
Sparkasse Dieburg HELADEF1DIE DE62 5085 2651 0045 9003 62 
Vereinigte Volksbank eG GENODE51OBH DE34 5056 1315 0003 4123 18 
Postbank Frankfurt/Main PBNKDEFFXXX DE26 5001 0060 0013 1306 03 
   (BLZ) (Konto-Nr.) 
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Magistrat  •  63318 Rödermark Fachbereich:  Öffentliche Ordnung 

Fachabteilung:  Verkehr 

Sachbearbeiter:  J. Ruth 

Rathaus Urberach, Zimmer 12 

Telefon-Durchwahl: 06074 / 911-812 

PC-Fax:   06074 / 911-1-812 

Telefax:   06074 / 911-970 

E-Mail:  Jutta.Ruth@roedermark.de 
 

Bei Antwort 

bitte UNSER ZEICHEN angeben! 

 
 
Piratenpartei Offenbach-Land 
Karlheinz Zoth 
Bürgermeister-Hainz-Str. 17 
63165 Mühlheim am Main 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen  Datum 

  II/3/2/Ru 07. März 2014 
 

 

S o n d e r n u t z u n g s e r l a u b n i s 
für die Veranstaltung „ Europawahl 2014“ 

am: 25. Mai 2014 
 
Sehr geehrter Herr Zoth, 
 
gemäß Ihrem Antrag vom 06.03.2014 erhalten Sie hiermit die Erlaubnis, für o. g. 
Veranstaltung maximal 50 Plakate in der Zeit vom 25.03.2014 bis 25.05.2014 aufzustellen. 
 
Diese Genehmigung gilt nicht für Bundes- und Landesstraßen außerhalb der Bebauung. 
 
Auf folgenden Plätzen darf keine Plakatierung vorgenommen werden: 
 

- in Urberach im Bereich „Gänseeck“, auf dem Kirchenvorplatz (Dalles), sowie auf dem 
gesamten Häfnerplatz 

- vor den Rathäusern Ober-Roden und Urberach 
- dem Marktplatz in Ober-Roden und der Kirche 
- in der Trinkbrunnenstraße zwischen der Einmündung Dieburger Straße und der 

Trinkbrunnenstraße 15 (Trinkbornschule) 
- rund um den Bereich der Kapelle am Ortseingang Messenhausen (Kreuzungsbereich 

Kapellenstr. / Messenhäuser Str. / Urberacher Str.) 
 
Plakatständer dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gefährden. Dies ist 
insbesondere auf Verkehrsinseln und an Straßeneinmündungen der Fall, da hier der 
Verkehrsteilnehmer abgelenkt, bzw. seine Sicht behindert wird. 
Das Anbringen von Plakatständern an Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsmessanlagen 
ist nicht erlaubt. Gleichfalls nicht gestattet ist das Anbringen von Plakatständern an 
Lichtzeichenanlagen (Ampelanlagen) sowie im Radius von 5 Metern um diese herum. 
 

____ 
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Sollten dadurch bedingte Verkehrsgefährdungen eintreten, weisen wir darauf hin, dass die 
Plakatständer von uns entfernt und sichergestellt werden (Ersatzvornahme i. S. des § 49 
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung; HSOG). 
Die Plakatständer müssen spätestens vier Tage nach der Veranstaltung abgeräumt werden. 
 
Das Bekleben der Buswartestellen und Stromverteilerkästen ist generell untersagt. 
Zuwiderhandlungen werden nach der „Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark“ 
geahndet. 
 
Weiterhin dürfen die Plakate die Größe 90 x 60 cm (DIN A1) nicht überschreiten. Plakate 
sind im Hochformat aufzustellen.  
 
Die Plakate sind so aufzustellen/aufzuhängen, dass sie entweder eine Höhe von 120 cm, 
gemessen ab Gehweg-/Fahrbahnkante, nicht überschreiten oder die Unterkante der Plakate 
sich mindestens 250 cm über der Gehweg-/Fahrbahnkante befinden. 
 
Die Standfestigkeit der Schilder muss bis Windstärke 8 gewährleistet sein. 
 
Außerdem weisen wir auf die „Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark“ vom 
24.05.2004 hin. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
(Ruth) 
 
 

Hinweis: 
Wenn Sie an Bundes- und Landesstraßen außerhalb der Bebauung Plakate aufstellen 
möchten (wie z. B. an der Hauptstraße in Waldacker, Rödermarkring usw.) bitten wir Sie, 
sich zusätzlich an folgende Stellen zu wenden: 
 
Hessen Mobil     und   Kreis Offenbach 
Straßen und Verkehrsmanagement    Untere Naturschutzbehörde 
-Straßenmeisterei Offenbach 
Autobahnmeisterei       Werner-Hilpert-Straße 1 
63263 Neu-Isenburg      63128 Dietzenbach 
 
Tel.: (06102) 7541 - 30      Tel.: (06074) 8180 - 4106/4107 
Fax: (06102) 7541 - 20      Fax: (06074) 8180 - 4910 
 
Von dort erhalten Sie die entsprechenden Genehmigungen. Es werden die genauen 
Standorte der Plakate benötigt. 
  
Sollten Sie ohne diese Genehmigungen Plakate außerhalb der Bebauung aufstellen, können 
die Plakate im Rahmen der Ersatzvornahme (§ 49 Hessisches Gesetz über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung; HSOG) entfernt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt 
an die Straßenmeisterei bzw. die Untere Naturschutzbehörde. 

 
 
Anlage  Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark 


